


















 

   

 

Körnick Wind & Co. KG 
 

 

   07.02.2022 

 

Vereinbarung zum Kauf von Ökokontopunkten / Kaufvertrag 

 

für die beantragten Windkraftanlagen 

WP Körnick / 3 x N133 

 

zwischen 
 
Körnick Wind & Co. KG 
 
 
nachfolgend                Betreiber genannt. 
 
und 
 
Martin Störtenbecker 
 
nachfolgend               Verkäufer genannt. 
 
 
über die Bevorratung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen im Sinne des § 1 a (Er-
gänzende Vorschriften zum Umweltschutz) des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 9 
des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) und § 16 BNatSchG. 
 
 
 
Ausgangslage 
 
Pkt.1.1 Die Windparkgesellschaft Körnick Wind & Co. KG hat einen Genehmigungsantrag beim 
LLUR / Flintbek zur Errichtung und Betrieb von 3 Windkraftanlage vom Typ N133 in der Windfarm 
„Grömitz-Schashagen“ (Regionalplan PR3_OHS_052) eingereicht. Außerdem soll ein Bebauungs-
plan aufgestellt werden. 
 
Pkt.1.2 Im Rahmen der o. g. Genehmigungsanträge bzw. Bauleitplanverfahren müssen voraus-

sichtlich rund 78.000 qm Kompensationsflächen nachgewiesen werden (1 qm Kompensationsfläche 

= 1 Ökopunkt). Der Nachweis der Kompensationsfläche/-maßnahme muss im Genehmigungsantrag 

/ Bauleitplanverfahren über eine schriftliche Vereinbarung gegenüber der Fachbehörde nachgewie-

sen aber erst bei Baubeginn des Vorhabens umgesetzt werden. Die Kompensationsfläche/-

maßnahme wird im Genehmigungsbescheid als Auflage genannt.  

 

Pkt.1.3 Die Maßnahmenfläche bleibt im Eigentum des derzeitigen Grundstückseigentümers. 

 
Pkt.1.4 Der Verkäufer ist Eigentümer der Kompensationsfläche, hat ein Ökokonto eingerichtet 
und darf die Ökopunkte vermarkten. 

 
Pkt.1.5 Die Vereinbarung kommt zur finalen Umsetzung, wenn auch entsprechende Genehmi-

gungen nach dem BImSchG erteilt werden und ein Zuschlag von der Bundesnetzagentur erfolgt. 
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Vertragsgegenstand 
 
Pkt.1.6 Gegenstand des Vertrages ist die Übernahme der Entlassung von Flächen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung zum Zwecke der Schaffung von Kompensationsmaßnahmen für die 
Beeinträchtigung des Naturhaushaltes durch Baumaßnahmen. 
 
Pkt.1.7 Die Kompensation erfolgt aus den Ökokonten des Verkäufers; geführt beim Kreis Ost-
holstein unter dem Aktenzeichen AZ 6.21-762-006 (Ökokonto Beschendorf). Der Kontostand beträgt 
derzeitig 78.634. 
 
Pkt.1.8 Die Maßnahmen auf der Ökokontofläche mit dem Aktenzeichen AZ 6.21-762-037-002 
„Ökokonto Beschendorf“ sind bereits umgesetzt. 
 
Pkt.1.9 Das Ökokonto mit dem Aktenzeichen AZ 6.21-762-006 „Ökokonto Beschendorf“ ist noch 
keinem anderen Bauvorhaben zugeordnet. 
 
Pkt.1.10 Die Sicherung der Ökopunkte erfolgte durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu 
Gunsten der Unteren Naturschutzbehörde in das Grundbuch. 
 
 
Kompensationsumfang 
 
Pkt.1.11 Der Betreiber nimmt dem Verkäufer gegen Zahlung von        EUR pro Ökopunkt zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19% die o. g. Kompensationsverpflichtung im Umfang 
von bis zu 78.000 Ökopunkten ab. Der genaue Bedarf wird im Genehmigungsbescheid / Bauleitpla-
nung festgelegt. 
 
Pkt.1.12 Der Verkäufer verpflichtet sich weiter, im Einvernehmen mit den Unteren Naturschutz-
behörde der Kreises Ostholsteins die geforderte Kompensation auf seinen Flächen zu schaffen und 
auf Dauer zu erhalten. 
 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Pkt.1.13 Die Zusicherung zur Bereitstellung der Ökopunkte erfolgt mit Unterzeichnung der Ver-
einbarung. 
 
Pkt.1.14 Die Vereinbarung verpflichtet den Betreiber zur Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 
……. € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19% (bei 78.000 Ökopunkten wären das 
………… €). Die Zahlung ist fällig innerhalb von zwei Wochen nach Rechnungsstellung.  
 
Pkt.1.15 Nach Zahlung des vollständigen Kaufpreises werden die Ökopunkte vom Verkäufer ab-
gerufen. Eine frühere Zahlung durch den Betreiber und damit eine frühere Abrufung der Ökopunkte 
sind ausdrücklich möglich. Der Nachweis der Abrufung ist vom Verkäufer unverzüglich zu erbringen. 
 
 
Übertragung an Dritte 
 
Pkt.1.16 Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung können mit Zustimmung der jeweils 
anderen Partei ganz oder teilweise auf Dritte übertragen werden. 
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Rücktritt von der Vereinbarung 
 
Pkt.1.17 Der Betreiber kann von dieser Vereinbarung zurücktreten, wenn das Vorhaben nicht ge-
nehmigt bzw. die Bauleitplanung nicht als Satzung beschlossen wird. 
 
Gleiches gilt, sofern die Untere Naturschutzbehörde einer Verwendung des genannten Ökokontos 
für das Vorhaben des Betreibers nicht zustimmt.  
 
Damit entfallen die wechselseitigen Pflichten der Vertragspartner, insbesondere die Verpflichtungen 
des Verkäufers nach diesem Vertrag, die Übertragungsverpflichtung der Ökopunkte, sowie die Ver-
gütungsverpflichtung des Betreibers.  
 
 
Vertraulichkeit 

 

Pkt.1.18 Betreiber und Verkäufer vereinbaren Vertraulichkeit zur vorliegenden Vereinbarung. 
 
Fehmarn, den 07.02.2022 
 
 

   
……………………….   ………………………. 
Martin Störtenbecker   Martin Störtenbecker 
Eigentümer     GF Körnick Wind & Co. KG 
 
 
 
 
Anlage: 
Anlage 1 Ökokontobescheid 
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